
Treuh�nder aber auch Kontrolle aus�ben, soweit er mit die-
ser Aufgabe betraut wurde und durch seine Qualifikation
dazu in der Lage ist. Er hat gegen�ber der Transfergesell-
schaft die st�rksten »Argumente«, er verf�gt n�mlich �ber
das Geld. Er kann die Zuteilung davon abh�ngig machen,
dass die Verpflichtungen aus dem Sozialplan von der Be-
sch�ftigungsgesellschaft auch eingehalten werden.

Wer ist der richtige Treuhänder?

Nachdem die Voraussetzung f�r eine Treuhandschaft im
Sozialplan geschaffen wurden, gilt es sich auf die Suche
nach einem geeigneten Treuh�nder zu machen. Da im So-
zialplan auch enthalten ist, dass der Treuh�nder befugt ist,
die Transfergesellschaft bez�glich der ordnungsgem�ßen
Durchf�hrung von Qualifizierungsmaßnahmen zu kontrol-
lieren, sollte er das Vertrauen des Betriebsrats genießen.
Der Treuh�nder muss wissen, was sich der Betriebsrat ge-
nau vorgestellt hat und mit welchen Erwartungen der
Transfersozialplan abgeschlossen wurde.
Der Treuh�nder sollte �ber eine gewisse Distanz zu der
Transfergesellschaft verf�gen. Es ist nicht wahrscheinlich,
dass ein von der Transfergesellschaft immer wieder beauf-
tragter Treuh�nder diese »Einkommensquelle« �ber die
Maßen gef�hrdet und in Auseinandersetzung mit der Trans-

fergesellschaft tritt. Der Treuh�nder sollte neben der erfor-
derlichen Seriosit�t auch �ber betriebswirtschaftliches
Fachwissen verf�gen. Nur wenn er auch eine Bilanz, andere
betriebswirtschaftliche Auswertungen und eine Gewinn-
und Verlustrechnung lesen kann, ist es ihm m�glich, korri-
gierend einzugreifen.

Fazit

Wichtige Regelungen eines Sozialplans sind die, die den
�bergang in eine neue Besch�ftigung f�r die Betroffenen
erleichtern. Dies sind zum einen Leistungen w�hrend der
K�ndigungsfrist im alten Arbeitsverh�ltnis, die von einer
»Transferagentur« initiiert und begleitet werden. Und zum
anderen Leistungen in einer »Transfergesellschaft«, die bis
zu 12 Monate �bernommene Besch�ftigte qualifizieren
kann. Durch derartige Maßnahmen wird die Vermittlungs-
chance der Betroffenen wesentlich erh�ht.
Wichtig dabei ist, die richtigen Partner zu finden und die
Durchf�hrung zu sichern. Der Betriebsrat kann dies im So-
zialplan mit dem Unternehmen vereinbaren und sollte sich
zur Durchf�hrung eines Treuh�nders bedienen.

Achim Thannheiser ist Rechtsanwalt und Betriebswirt
in Hannover.

Einblicksrechte in die Personalakten

Ein �berblick �ber die Rechte der Besch�ftigten

Neben den Einblicksrechten in die Bruttolohn- und Gehalts-
listen ist das zweite wichtige Einblicksrecht das Einblicks-
recht in die Personalakte. Es steht in erster Linie dem Ar-
beitnehmer zu, �ber den die Akte gef�hrt wird. Denn beim
Einblicksrecht in die Personalakte handelt es sich um eines
der so genannten Individualrechte (§§ 81 bis 84 BetrVG),
auf die sich grunds�tzlich auch Arbeitnehmer in betriebs-
ratslosen Betrieben berufen k�nnen. Diese Rechte ergeben
sich aus der F�rsorgepflicht des Arbeitgebers und sind
dem Arbeitsvertragsrecht zugeordnet. Dennoch kann der

Betriebsrat den Besch�ftigten helfen, ihre Individualrechte
gegen�ber dem Arbeitgeber durchzusetzen. So ist es m�g-
lich, dass der Arbeitnehmer ein Mitglied des Betriebsrats
bei der Einsichtnahme hinzuzieht. Auch kann der Betriebs-
rat in einer Betriebsvereinbarung die Formalit�ten des Ein-
blicksrechts regeln.

Voraussetzung f�r das Einblicksrecht in die Personalakte
ist, dass die Person unter den Geltungsbereich des Be-
triebsverfassungsgesetzes f�llt. Welcher Personenkreis

Hier lesen Sie

– was in der Personalakte nichts zu suchen hat

– wie oft und wann der Arbeitnehmer seine Akte einsehen darf

– was eine Betriebsvereinbarung unbedingt beinhalten sollte
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ausgenommen ist, geht aus § 5 Abs. 2 und 3 BetrVG her-
vor. Nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes gelten beispielsweise Vorstandsmitglieder,
Gesch�ftsf�hrer oder leitende Angestellte. F�r letztere re-
gelt § 26 Abs. 2 des Sprecherausschussgesetzes das Ein-
blicksrecht in die Personalakten.
Gewisse Parallelen zum Einblicksrecht des Betriebsrats in
die Bruttolohn- und -gehaltslisten sind unverkennbar. Beide
Unterlagen enthalten »sensible« und vertrauliche Informa-
tionen. Auch dem Arbeitnehmer wird seine Personalakte
nicht zur Verf�gung gestellt. Er darf sie lediglich »einsehen«
und sich nicht mit der Akte entfernen. Allerdings steht ihm
das Recht zu – auf eigene Kosten – im Betrieb Kopien anzu-
fertigen.

Definition Personalakte

Wir wollen zun�chst kl�ren, was unter dem Begriff »Perso-
nalakte« zu verstehen ist. Gesetzliche Grundlage ist § 83
BetrVG. Personalakte im Sinne dieser Vorschrift ist jede
Sammlung von Unterlagen �ber einen bestimmten Arbeit-
nehmer des Betriebs. Dabei kommt es nicht darauf an, in
welcher Form und an welcher Stelle die Akte gef�hrt wird.
Als Personalakte gelten auch elektronische Dateien, in de-
nen die Personaldaten der Arbeitnehmer gespeichert sind.
Nicht erforderlich ist, dass der Arbeitgeber die Sammlung
als Personalakte bezeichnet.
Aus der Formulierung »Der Arbeitnehmer hat das Recht, in
die �ber ihn gef�hrten Personalakten Einsicht zu nehmen«,
l�sst sich bereits schließen, dass es sich durchaus um
mehr als eine Akte handeln kann. Auch Sonder- und Ne-
benakten sind von dem Einblicksrecht erfasst. Der Arbeit-
nehmer hat in diesen F�llen einen Anspruch darauf, dass
die Hauptpersonalakte einen Hinweis auf vorhandene son-
stige Akten enth�lt. Das F�hren von Geheimakten ist unzu-
l�ssig. Doch hier klafft sicherlich eine große L�cke zwi-
schen Theorie und Praxis. Denn f�r den Arbeitnehmer ist
oft nicht ersichtlich, dass weitere Akten – beispielsweise
durch seinen Vorgesetzten – �ber ihn gef�hrt werden.

Inhalt und Aufbewahrung

Die Personalakte darf nur Angaben enthalten, an denen
der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat. Zul�ssig
sind beispielsweise folgende Unterlagen:

– Bewerbungsunterlagen einschließlich Lebenslauf und
Zeugnisse

– Arbeitsvertrag einschließlich sp�terer �nderungen
– Personalfragebogen
– Lohn- bzw. Gehaltsunterlagen
– Pf�ndungen, Abtretungserkl�rungen
– betriebliche Darlehen
– Bescheinigungen �ber Weiterbildungsmaßnahmen
– Beurteilungen

– Unterlagen �ber Arbeitsunf�lle
– krankheitsbedingte Fehlzeiten
– sonstige Fehlzeiten
– Elternzeit
– Wehr- oder Zivildienst
– Abmahnungen
– Betriebsbußen
– Schriftverkehr zwischen dem Arbeitnehmer und dem Ar-

beitgeber

Nicht in die Personalakte geh�ren die Aufzeichnungen und
Unterlagen des Betriebsarztes.
Personalfragebogen bed�rfen gem�ß § 94 Abs. 1 BetrVG
der Zustimmung des Betriebsrats. Bei Regelungen �ber Be-
triebsbußen bestimmt der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1
Nr. 1 BetrVG mit.
Aufgrund des verfassungsrechtlich gew�hrleisteten Pers�n-
lichkeitsschutzes ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Per-
sonalakten sorgf�ltig aufzubewahren, bestimmte Informa-
tionen vertraulich zu behandeln und f�r die vertrauliche
Behandlung durch die Sachbearbeiter zu sorgen. Auch
muss der Arbeitgeber den Kreis der mit Personalakten be-
fassten Mitarbeitern m�glichst eng halten.1

Der Arbeitgeber verletzt das allgemeine Pers�nlichkeitsrecht
des Arbeitnehmers, wenn er dessen Personalakten einem
Dritten ohne Wissen des Betroffenen zug�nglich macht. Das
ist etwa dann der Fall, wenn der Arbeitsvertrag und ein Per-
sonalkreditvertrag einem anderen Arbeitgeber gezeigt wer-
den, bei dem sich der Arbeitnehmer bewerben will.2

Der Arbeitgeber ist im �brigen nicht verpflichtet, Personal-
akten der ausgeschiedenen Arbeitnehmer aufzubewahren.

Datenschutz beachten

Die traditionellen »Papierakten« sind in vielen Betrieben
mittlerweile durch elektronische Dateien ersetzt worden.
Arbeitgeber nutzen EDV-Anlagen, um die �ber einzelne Ar-
beitnehmer vorhandenen Informationen zu sammeln, zu
verwalten und zu verwenden. Das birgt nicht nur Vorteile
sondern auch Gefahren. Nahezu jede Information kann mit
anderen Informationen verkn�pft werden. Eine besondere
Bedeutung kommt daher dem Datenschutz zu. Die Zul�s-
sigkeit der Datenverarbeitung ergibt sich aus dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG). Hinzu kommen Beteiligungs-
rechte des Betriebsrats beispielsweise gem�ß § 87 Abs. 1
Nr. 6 BetrVG bei der Kontrolle von Verhalten und Leistung
von Arbeitnehmern. Die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten ist gem�ß § 4 Abs. 1 BDSG
nur zul�ssig, soweit das BDSG oder eine andere Rechtsvor-
schrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene ein-
gewilligt hat. Dem Betriebsrat d�rfen keine Informationen

1 BAG v. 15.7.1987 – 5 AZR 215/86, AP Nr. 14 zu § 611 BGB Pers�nlichkeitsrecht.
2 BAG v. 18.12.1984 – 3 AZR 389/83, AP Nr. 8 zu § 611 BGB Pers�nlichkeitsrecht.
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unter Hinweis auf datenschutzrechtliche Bestimmungen
verweigert werden.
Auch wenn der Betrieb keine herk�mmlichen Personalak-
ten f�hrt, sondern die Personaldaten in Datenb�nken ge-
speichert hat, besteht das Einblicksrecht. Der Arbeitneh-
mer hat grunds�tzlich einen Anspruch darauf, dass die ihn
betreffenden Daten ausgedruckt werden. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn durch das Ablesen auf dem Bildschirm
keine ausreichende Einsicht gew�hrt werden kann. Daten
m�ssen dem Arbeitnehmer entschl�sselt werden. Der Ar-
beitgeber bleibt auch dann verantwortlich f�r die Einhal-
tung des Bundesdatenschutzes, wenn er die Verarbeitung
personenbezogener Daten von einem anderen durchf�hren
l�sst. Anspr�che der Arbeitnehmer bezogen auf diese Da-
ten sind weiterhin an den Arbeitgeber zu richten.3

Einsichtnahme durch den Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer kann seine Personalakten w�hrend der
Arbeitszeit einsehen. Ein besonderer Anlass muss nicht be-
stehen. Dem Arbeitnehmer d�rfen weder ein Entgeltverlust
noch sonstige Nachteile entstehen.
Die Einsichtnahme ist kostenlos, und zwar auch dann,
wenn dem Arbeitgeber dadurch Kosten entstehen. Sind die
Modalit�ten der Einsichtnahme nicht durch eine Betriebs-
vereinbarung n�her geregelt, k�nnen die Besch�ftigten je-
derzeit (in angemessenen Abst�nden) die �ber sie gef�hr-
ten Personalakten einsehen.
Das Einblicksrecht des Arbeitnehmers erfasst alle Aufzeich-
nungen, die in der Personalakte sowie in Sonder- oder
Nebenakten �ber ihn gef�hrt werden. Dies gilt – wie be-
reits erw�hnt – auch f�r Daten, die elektronisch gespei-
chert sind.
Das Einblicksrecht beinhaltet keine �berlassung der Perso-
nalakten. Der Arbeitnehmer kann sich jedoch Notizen zur
Personalakte machen und – auf eigene Kosten – Kopien
hieraus anfertigen. Die Einsichtnahme hat ungest�rt zu er-
folgen. Allerdings kann der Arbeitnehmer nicht verlangen,
in einem besonderen (leeren) Raum die Einsichtnahme vor-
zunehmen. Er muss die gleichzeitige Anwesenheit eines
Angeh�rigen des Betriebs (meist der Personalabteilung)
dulden.4

Auch bereits aus dem Unternehmen ausgeschiedene Per-
sonen k�nnen ihre Personalakten einsehen, sofern die Ak-
ten noch vorhanden sind. Gleiches gilt f�r erfolglose Be-
werber. Dies kann wichtig sein, um festzustellen, ob eine
Benachteiligung wegen des Geschlechts vorliegt. Grund-
s�tzlich nimmt der Arbeitnehmer das Einsichtsrecht pers�n-

lich wahr. Er kann allerdings auch einen Bevollm�chtigten
z. B. ein Betriebsratsmitglied damit beauftragen.
Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf Entfernung von
Unterlagen oder Schriftst�cken aus seiner Personalakte.

Anspruch auf Entfernen von Unterlagen

Eine unberechtigte Abmahnung beispielsweise kann nicht
nur den Bestand des Arbeitsverh�ltnisses bedrohen, son-
dern dar�ber hinaus zu einer falschen Beurteilung des Ar-
beitnehmers f�hren und ihn so bei seinem weiteren Werde-
gang behindern. Weitere arbeitsrechtliche Nachteile sind
m�glich. Es gen�gt daher nicht, dass der Arbeitnehmer
seine Personalakte lediglich einsehen kann. Er muss auch
die M�glichkeit haben, unberechtigte Abmahnungen aus
der Personalakte entfernen zu lassen.5 Der Arbeitnehmer
kann verlangen, dass der Arbeitgeber eine missbilligende
�ußerung aus den Personalakten entfernt, wenn diese un-
richtige Tatsachenbehauptungen enth�lt, die den Arbeit-
nehmer in seiner Rechtsstellung und seinem beruflichen
Fortkommen beeintr�chtigen k�nnen. Dies folgt aus der
allgemeinen F�rsorgepflicht des Arbeitgebers.6 Werden in
einem Abmahnungsschreiben mehrere Pflichtverletzungen
gleichzeitig ger�gt und treffen davon nur einige zu, so
muss das Abmahnungsschreiben auf Verlangen des Arbeit-
nehmers vollst�ndig aus der Personalakte entfernt werden.
Es kann nicht teilweise aufrechterhalten bleiben.7 Der Ent-
fernungsanspruch beschr�nkt sich nicht nur auf unwahre
Darstellungen. Er erfasst auch richtige Darstellungen unter
der Voraussetzung, dass die Unterlage f�r die weitere Be-
urteilung des Arbeitnehmers �berfl�ssig geworden ist und
ihn in seiner beruflichen Entwicklung fortw�hrend beein-
tr�chtigen kann.8 Ist der Arbeitgeber nicht bereit, den For-
derungen des Arbeitnehmers auf Entfernung bestimmter
Schriftst�cke zu entsprechen, kann der Arbeitnehmer den
Klageweg beschreiten.
Der Betriebsrat sollte versuchen, mit dem Arbeitgeber eine
Betriebsvereinbarung abzuschließen, die regelt, dass Ab-
mahnungen nach einer bestimmten Frist durch die Perso-
nalabteilung aus der Personalakte genommen werden. Bei
der Frist kann unterschieden werden nach der Schwere der
Verst�ße des Arbeitnehmers.
Es gibt im �brigen keinen allgemeinen Rechtssatz dahinge-
hend, dass eine Abmahnung in der Regel nach zwei Jahren
wirkungslos wird, wenn nicht in der Zwischenzeit eine ein-
schl�gige erneute Abmahnung ausgesprochen worden ist.
Ob eine Abmahnung nach Ablauf einer bestimmten Frist

Beispiel
Entfernen von Abmahnungen wegen leichter Verst�ße nach
sechs Monaten.
Entfernen von Abmahnungen wegen mittelschwerer Verst�ße
nach 15 Monaten.
Entfernen von Abmahnungen wegen schwerer Verst�ße nach
24 Monaten.

3 Ausf�hrlich zum Bundesdatenschutz Buschmann in DKK, 9. Auflage, Rdnr. 18 ff.
zu § 83 BetrVG.

4 BAG v. 20.12.1988, AP Nr. 5 zu § 92 ArbGG 1979.
5 BAG v. 5.8.1992 – 5 AZR 531/91, AP Nr. 8 zu § 611 BGB Abmahnung.
6 BAG v. 27.11.1985 – 5 AZR 101/84, AP Nr. 93 zu § 611 BGB F�rsorgepflicht.
7 BAG v. 13.3.1991 – 5 AZR 133/90, in: AP Nr. 5 zu § 611 BGB Abmahnung.
8 BAG v. 13.4.1988 – 5 AZR 537/86, AP Nr. 16 zu § 611 BGB Pers�nlichkeitsrecht.
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wirkungslos geworden ist, h�ngt von den Umst�nden des
Einzelfalls ab.9

Hier kann eine entsprechende Betriebsvereinbarung f�r
Klarheit sorgen.10

Erklärungen des Arbeitnehmers zu seiner Personalakte

Erkl�rungen des Arbeitnehmers zum Inhalt seiner Personal-
akte sind dieser auf Verlangen des Arbeitnehmers hinzuzu-
f�gen (§ 83 Abs. 2 BetrVG). Der Arbeitnehmer kann seine
Personalakte erg�nzen und er kann zu Vorg�ngen, die in
der Personalakte aufgef�hrt sind, Stellung beziehen. So
kann etwa die Gegendarstellung zu einer Verwarnung oder
Abmahnung das Gesamtbild zugunsten des Arbeitnehmers
korrigieren. Der Arbeitnehmer kann auch sonstige Unterla-
gen hinzuf�gen wie Nachweise �ber Qualifikationen, die er
w�hrend des Arbeitsverh�ltnisses erworben hat. Der Ar-
beitgeber muss die Erkl�rungen und die Unterlagen in die
Personalakte aufnehmen, auch wenn er selbst sie f�r unzu-
treffend h�lt. Die Grenzen werden durch den Rechtsmiss-
brauch und die Unzumutbarkeit bestimmt. Der Arbeitgeber
ist verpflichtet, die Erkl�rungen des Arbeitnehmers in einen
r�umlichen Zusammenhang mit den Vorg�ngen zu sortie-
ren, zu denen sich der Arbeitnehmer �ußert. Es darf nicht
sein, dass eine Abmahnung beispielsweise ganz oben in
der Akte zu finden ist und die Gegendarstellung des Arbeit-
nehmers erst 20 Seiten sp�ter abgelegt ist.

Beteiligen des Betriebsrats

Der Arbeitnehmer kann ein Mitglied des Betriebsrats seiner
Wahl hinzuziehen, wenn er seine Personalakte einsieht. Er
kann auch ein Betriebsratsmitglied oder eine andere Per-
son mit der Einsichtnahme beauftragen. Der Betriebsrat
selbst kann die Vorlage der Personalakten nicht verlangen,
es sei denn, der betroffene Arbeitnehmer ist damit einver-
standen. F�r seine Arbeit erforderliche Unterlagen kann
der Betriebsrat jedoch aus der Personalakte verlangen.11

Wird ein Betriebsratsmitglied mit der Einsicht beauftragt
oder sieht es gemeinsam mit dem Arbeitnehmer die Per-
sonalakte ein, hat das Einblicksrecht des Betriebsrats-
mitglieds den gleichen Umfang wie das des betroffenen
Arbeitnehmers. Es schließt somit auch Neben- und Sonder-
akten ein.

Schweigepflicht des Betriebsrats

Ein Betriebsratsmitglied, dass zur Einsichtnahme hinzuge-
zogen oder allein damit beauftragt wird, erf�hrt zum Teil
»sensible« Informationen �ber den Arbeitnehmer. Der Ar-
beitnehmer muss vor einer Verbreitung dieser Daten ge-
sch�tzt werden. Das Betriebsratsmitglied hat deshalb �ber
den Inhalt der Personalakte Stillschweigen zu bewahren,
soweit es vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser
Verpflichtung entbunden wird. Das heißt, nur wenn der Ar-

beitnehmer es ausdr�cklich erlaubt, darf das Betriebsrats-
mitglied Inhalte der Personalakte preisgeben. Diese Ver-
schwiegenheitspflicht ist sehr eng auszulegen. Sie gilt
auch gegen�ber anderen Mitgliedern des Betriebsrats. Eine
Verletzung der Schweigepflicht wird nach § 120 Abs. 2
BetrVG bestraft. Auch ein Amtsenthebungsverfahren nach
§ 23 Abs. 1 BetrVG ist eventuell m�glich.
Schwerbehinderte Arbeitnehmer k�nnen gem�ß § 95 Abs. 3
SGB IX die Schwerbehindertenvertretung hinzuziehen.
Diese unterliegt ebenfalls der Schweigepflicht.
Es sollte ohnehin f�r Arbeitnehmervertreter eine Selbstver-
st�ndlichkeit sein, �ber pers�nliche Daten der Arbeitneh-
mer Stillschweigen zu bewahren. Denn einem Interessen-
vertreter, der �ber diese Dinge »plaudert«, werden die
Arbeitnehmer kein Vertrauen mehr entgegenbringen.

Regelungen durch Betriebsvereinbarung

Das Betriebsverfassungsgesetz regelt keine Einzelheiten
�ber das Einsichtsrecht wie etwa Ort und H�ufigkeit der
Einsichtnahme. Da diese Fragen dem Mitbestimmungsrecht
des Betriebsrats gem�ß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG unterlie-
gen, k�nnen sie im Rahmen einer erzwingbaren Betriebs-
vereinbarung geregelt werden. Auch eine Verkn�pfung mit
nicht erzwingbaren Regelungsinhalten ist m�glich.
Auch wenn sich manche Anspr�che der Betriebsvereinba-
rung bereits aus dem Gesetz bzw. der Rechtsprechung her-
leiten lassen, schadet es nicht, die Punkte »zu Papier zu
bringen«. Denn eine Betriebsvereinbarung kann der Be-
triebsrat den Besch�ftigten im Zweifel »n�her bringen« als
den Gesetzestext oder Gerichtsentscheidungen. Der Ab-
schluss einer Betriebsvereinbarung bringt f�r alle Beteilig-
ten Rechtssicherheit.

Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung zum Einblicksrecht
in Personalakten

1. Geltungsbereich
2. Definition und Inhalt der Personalakte
3. Datenschutz
4. Recht des Arbeitnehmers auf Einblick
5. Hinzuziehung eines Betriebsratsmitglieds
6. Beauftragung eines Bevollm�chtigten
7. Vorherige Anmeldung
8. Zeit, Ort und H�ufigkeit der Einsichtnahme
9. M�glichkeit, Notizen und Kopien anzufertigen

10. Kosten, Nachteilsverbot
11. Erkl�rungen des Arbeitnehmers zur Personalakte
12. Recht des Arbeitnehmers auf Entfernung bestimmter Vorg�n-

ge aus der Personalakte
13. »Automatische« Entfernung von Abmahnungen nach einer

bestimmten Frist durch die Personalabteilung
14. Inkrafttreten und K�ndigung der Betriebsvereinbarung

9 BAG v. 17.1.1988 – 5 AZR 604/86.
10 Ausf�hrliche Betriebsvereinbarungen in »Betriebsvereinbarungen«, Loseblatt-

sammlung, Turnus Fachinformationsdienst GmbH.
11 BAG v. 20.12.1988, AP Nr. 5 zu § 92 ArbGG 1979.
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F�r den Arbeitnehmer ist es wichtig, �ber den Inhalt seiner
Personalakte Bescheid zu wissen, nur so kann er reagieren
und ggf. seine Personalakte erg�nzen oder verlangen, dass
bestimmte Unterlagen herausgenommen werden.

Fazit

Deshalb sollten Besch�ftigte keine Scheu haben, ihr Ein-
blicksrecht in die Personalakte zu nutzen. Sie sollten nach
M�glichkeit ein Betriebsratsmitglied ihres Vertrauens hin-
zuziehen. Denn vier Augen sehen in der Regel mehr als
zwei. Zudem fallen dem Betriebsratsmitglied m�glicherwei-

se »Unstimmigkeiten« auf, die der Arbeitnehmer gar nicht
als solche registriert.
Obwohl es sich um ein Individualrecht des Arbeitnehmers
handelt, kann der Betriebsrat helfen, dieses Recht durchzu-
setzen. Hierbei muss die Interessenvertretung sich nicht
auf die Begleitung von Besch�ftigten bei der Einsichtnah-
me beschr�nken. Sie kann durch den Abschluss einer Be-
triebsvereinbarung wesentlich dazu beitragen, dass die
Einsichtnahme in die Personalakten reibungslos verl�uft.

Marion Müller ist selbst�ndige Autorin und Referentin
in Bochum.

Videoüberwachung
D�rfen Arbeitgeber ihre Angestellten mit Videoanlagen beobachten?

Eine Frage, die sich immer �fter stellt;
denn seit geraumer Zeit ist Video�ber-
wachung wieder in aller Munde, hat sie
doch in London nach den Terror-Anschl�-
gen zu spektakul�ren Erfolgen gef�hrt.
Scotland Yard konnte bereits nach f�nf
Tagen mitteilen, dass die Attent�ter des
ersten Bombenanschlags auf drei U-
Bahn-Stationen und einen Bus auf einem Video deutlich zu
erkennen seien.1 Die hochwertigen Bilder von Videoaufzeich-
nungen der Rucksack-Bomber f�hrte kurz darauf zu ihrer
Festnahme in London und Rom.2 Auch nach der zweiten,
missgl�ckten Anschlagsserie spielte die Video�berwachung
eine zentrale Rolle bei der raschen Festnahme der mutmaßli-
chen T�ter. Die Forderung nach der Ausweitung der Video-
�berwachung an gef�hrdeten Orten wird seitdem auch in
Deutschland immer lauter.3

Aber nicht nur an gef�hrdeten Orten – etwa Bahnh�fen
oder �ffentlichen Pl�tzen, an denen sich viele Menschen
aufhalten – sollen mit Hilfe der Videotechnik Verbrechen
vorgebeugt und T�ter �berf�hrt werden.
Auch in der Arbeitswelt soll diese Technologie immer mehr
und immer �fter zum Einsatz kommen. F�r die Besch�ftig-
ten und vor allem auch f�r ihre Interessenvertreter wird
eine Antwort auf die Frage, ob der Einsatz von Kameras am
Arbeitsplatz unbegrenzt erlaubt sein kann, immer dr�ngen-
der. Ein Blick ins Gesetz sollte hier Klarheit schaffen k�n-

nen. Das Bundesdatenschutz (§ 6 b BDSG) und verschie-
dene Landesdatenschutzgesetze regeln den Einsatz von
Videokameras. Dort ist zu lesen, dass die Beobachtung �f-
fentlich zug�nglicher R�ume mit optisch-elektronischen
Einrichtungen zul�ssig sein kann, wenn sie zur Wahrung
berechtigter Interessen f�r konkret festgelegte Beobach-
tungszwecke erforderlich ist und auf die Beobachtung hin-
gewiesen wird.

Videoüberwachung erforderlich?

In der Praxis tauchen sofort ganz konkrete Fragen auf: Was
sind »�ffentlich zug�ngliche« R�ume, was ist mit dem
Lager oder einer Werkshalle, in die nicht jeder hinein darf?
Was versteht das Unternehmen unter »zul�ssigen Beob-
achtungszwecken«, was versteht der Betriebsrat darunter?
Was meint das Gesetz mit »berechtigten Interessen«? Die
Interessen des Unternehmens oder die der Besch�ftigten?
Was bedeutet »erforderlich«, wie wird die »Hinweispflicht«
am besten umgesetzt und d�rfen die Bilder �berhaupt auf-
gezeichnet werden, und wenn ja, wann m�ssen die ge-
l�scht werden? Auf diese verwendeten zentralen Rechtsbe-
griffe soll hier unter dem Blickwinkel der betrieblichen
Praxis n�her eingegangen werden.

Hier lesen Sie

– bei welchen Verdachtsfällen Videoüberwachung zulässig ist

– wann Aufzeichnungen zu löschen sind

– ob die Kontrolle der Arbeitsleistung zulässig ist

– was eine Betriebsvereinbarung zu beachten hat

1 Vgl. FR, 12.7.05.
2 Vgl. FR, 30.7.05.
3 Vgl. FR, 21.7.05.
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